
 

E I N L A D U N G 

VERTEILER:  
 
1.3.1   PlanerInnen des Teams 6013 
 
1.3.2 

Seniorenbeirat eingeladen zu Tagesordnungspunkt ............. 
Jugendbeirat eingeladen zu Tagesordnungspunkt ................ 
Ortsnaturschutzbeauftragte, öffentl. Vorlagen zur Info 

 
1.3.3 
 
Hiermit lade ich Sie zu einer öffentlichen / nichtöffentlichen Sitzung des Ausschuss für 
Stadtentwicklung und Verkehr ein. 

 
Gremium : Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr, StuV/030/ XI 
Sitzungstermin : 18.06.2015, 18:15 Uhr 
Ort : Norderstedt 
Raum : Sitzungsraum 2 Rathausallee 50, 22846 Norderstedt 
 

Mit freundlichen Grüßen : 

  

Nicolai Steinhau-Kühl  

 
 
Tagesordnung 
 

Öffentliche Sitzung 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 
  
2. Beratung und Beschlussfassung zur Tagesordnung sowie 

Entscheidung über die Nichtöffentlichkeit einzelner 
Tagesordnungspunkte 

  
3. Einwohnerfragestunde, Teil 1 
  
4. Parkpflege- und Entwicklungskonzept Ossenmoorpark 

hier: Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung zum ersten 
Bauabschnitt im Ossenmoorpark zwischen Poppenbütteler 
Straße und Müllerstraße 
Vorlage: B 15/0260 

  
  
  



 

  
5. Bebauungsplan Nr. 282 Norderstedt "Kreuzweg", 

Gebiet: nördlich Glashütter Damm/beidseitig Kreuzweg 
hier: Anpassung des Plangeltungsbereiches 
Vorlage: B 15/0259 

  
6. Besprechungspunkt: Verkehrsbelastung Kornhoop/ Altes Dorf 

Garstedt 
  
7. Einwohnerfragestunde, Teil 2 
  
8. Berichte und Anfragen - öffentlich 
  
Die nachfolgenden Tagesordnungspunkte werden nach Maßgabe der 
Beschlussfassung durch den Ausschuss voraussichtlich nicht öffentlich 
beraten. 
  

Nichtöffentliche Sitzung 

9. Berichte und Anfragen - nichtöffentlich 
  
 
 
 
 
 



 

Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
über-/ außerplanm. Ausga-
ben: Amt 11) 
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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 15/0260 

6011 - Team Natur und Landschaft Datum: 03.06.2015 

Bearb.:  Werner, Yvonne Tel.: -524 öffentlich 

Az.:  6011/Frau Yvonne Werner -lo  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

18.06.2015 Entscheidung 

 
 

Parkpflege- und Entwicklungskonzept Ossenmoorpark 
hier: Ergebnis der Öffentlichkeitsbeteiligung zum ersten Bauabschnitt im 

Ossenmoorpark zwischen Poppenbütteler Straße und Müllerstraße 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Die Ergebnisse der generationsübergreifenden Beteiligung zu Planungsideen für den ersten 
Bauabschnitt im Ossenmoorpark zwischen Poppenbütteler Straße und Müllerstraße im Zuge 
des Parkpflege- und Entwicklungskonzeptes Ossenmoorpark (siehe Anlage 1 + 2 + 4) wer-
den zur Kenntnis genommen.  
 
Die Abwägungsvorschläge zu den Anregungen (siehe Anlage 2) werden gebilligt und die 
Verwaltung wird beauftragt, den Entwurf zum ersten Bauabschnitt im Ossenmoorpark zwi-
schen Poppenbütteler Straße und Müllerstraße entsprechend der Abwägungsergebnisse zu 
ändern (siehe Anlage 5) und die Ergebnisse in der weiteren Objektplanung zu berücksichti-
gen.  
 
 
Sachverhalt 
 
Der Ossenmoorpark ist eine wichtige öffentliche Grünfläche im Stadtgebiet Norderstedt und 
soll gemäß den Zielen des FNP und des Landschaftsplanes entwickelt werden. Um ein 
nachhaltiges Parkmanagement zu gewährleisten, wird ein Pflege- und Entwicklungskonzept 
erarbeitet.  

 
Der Maßnahmenplan und die darin ausgewiesenen Maßnahmen zum Parkpflege- und Ent-
wicklungskonzept Ossenmoorpark wurden in der Sitzung des Ausschusses für Stadtentwick-
lung und Verkehr am 05.02.2015 gebilligt und sind Grundlage für die Beteiligung der Öffent-
lichkeit. 
 
Die Verwaltung wurde beauftragt, mit der Umsetzung erster Maßnahmen im Jahr 2015 zu 
beginnen.  
 
Die Maßnahmenplanungen zum Spielort Poppenbütteler Straße (siehe Anlage 3) sowie zur 
Naturfläche Müllerstraße wurden gebilligt und die Verwaltung wurde beauftragt, im Dialog mit 
der Öffentlichkeit Maßnahmen zu diskutieren und die Ergebnisse der Beteiligung in der Ob-
jektplanung zu berücksichtigen. 

Ö  4
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Am 09.05.2015 fand eine Öffentlichkeitsbeteiligung zum ersten Bauabschnitt zwischen Pop-
penbütteler Straße und Müllerstraße im Ossenmoorpark statt. Hierbei haben Kinder und Ju-
gendliche Ideen zur Gestaltung des Spielbereiches entwickelt und zeitgleich mit Bürgerinnen 
und Bürgern in einem gemeinsamen Rundgang die geplanten Maßnahmen diskutiert und 
Stellungnahmen zum Vorentwurf eingebracht. 
 
Die Ergebnisse der Beteiligung wurden dokumentiert (siehe Anlage 1). Nach Abwägung der 
Stellungnahmen ergeben sich im Vergleich zum Vorentwurf (siehe Anlage 3) folgende Ände-
rungen: 
 
- Es wird dem Wunsch entsprochen, den Hauptweg nicht zu pflastern (siehe Anlage 2, 

Pkt. 1.1), um den naturnahen Charakter des Parks aufrecht zu erhalten. Der Weg wird in 
wassergebundener Bauweise mit seitlicher Einfassung errichtet. 
 

- Brennnesselbestände werden an verschiedenen Stellen im Park, z. B. wegebegleitend 
am Hauptweg als Lebensraum für Wirbellose erhalten bleiben. Sie werden jedoch auf 
den hinteren Gehölzsaum reduziert (siehe Anlage 2, Pkt. 1.6). 
 

- Der Aufenthaltsbereich am Hauptweg soll als Begegnungsfläche erhalten werden, aber 
zur Lösung bestehender Konflikte wird der Sitzplatz zur angrenzenden Bebauung durch 
eine Pergola abgeschirmt (siehe Anlage 2, Pkt. 2.1 - 2.6). Jugendlichen soll an einer 
anderen Stelle im Park, die sich weiter von der Bebauung entfernt befindet, Möglichkei-
ten der Begegnung eingeräumt werden. 
 

- Im Zusammenhang mit der Renovierung der Bolzwiese wird aus diesem Grunde eine 
Ausstattung für Jugendliche ergänzt, u. a. durch Jugendbänke, zusätzliche Geräte, Be-
leuchtung etc. (siehe Anlage 2, Pkt. 2.1 - 2.6/3.2 - 3.4). 
 

- Am südlichen Parkrand, Höhe westlicher Teich, wird die Böschung etwas abgeflacht und 
als „Rodelhang“ für Kleinkinder freigehalten. Dabei wird der Baumbestand berücksichtigt 
(siehe Anlage 2, Pkt. 2.8) 
 

- Den Anregungen zur Bolzwiese, deren Fortbestand und Reaktivierung auch einem 
Wunsch aus der Jugendbeteiligung entspricht, wird gefolgt. Die Bolzwiese soll erhalten 
bleiben und wird wieder mit einfachen Toren ausgestattet. Bei der Ausstattung der 
Bolzwiese werden Jugendbänke eingeplant, diese können mit einfachen und ruhigen 
Geräten wie Reck, Hangelstangen u. ä. Gerät zum „Kräfte ausprobieren“ kombiniert 
werden. Eine Beleuchtung wird vorgesehen, um die Nutzbarkeit von Bolzwiese und Ju-
gendtreffpunkt in der dunklen Jahreszeit zu verlängern (siehe Anlage 2, Pkt. 3.1 – 3.5). 
 

- Zusätzliche Abfallkörbe am Fußweg Richtung Pinnauweg und an Station 2 (siehe Anla-
ge 2, Pkt. 3.7) 

 
- Das Erleben des Wassers soll ermöglicht werden, indem Zutrittsmöglichkeiten zum 

Graben vorgesehen sind (siehe Anlage 2, Pkt. 3.8) 
 

- Ziel des Parkpflege- und Entwicklungskonzeptes ist es, die ökologischen Qualitäten 
des Teiches und der Fließgewässer zu verbessern. (siehe Anlage 2, Pkt. 4.1 - 4.4). 

 
- Um die mit freiem Hundespiel im Parkbereich bestehenden Konflikte zu minimieren, soll 

eine temporäre Ausweisung einer Hundefläche erfolgen (siehe Anlage 2, Pkt. 4.8) 
 

- Da die Hundefläche nur temporär genutzt wird und auf der Fläche keine Wege benötigt 
werden, werden nur Zuwegungen geschaffen. Diese werden als kurze Stichwege herge-
stellt (siehe Anlage 2, Pkt. 4.9). 
 



 
 

Seite 3 / 3 

- Ein Bouleplatz und ein Rodelhang sollen im Rahmen der östlichen Parkerweiterung Be-
rücksichtigung finden (siehe Anlage 2, Pkt. 5.1/5.2). 

 
- Die Rad- und Fußwegeverbindung entlang des Lärmschutzwalles soll im Rahmen einer 

Überplanung optimiert werden (siehe Anlage 2, Pkt. 2.7). 
 

- Es besteht ein dringender Überarbeitungsbedarf der vorhandenen Spielanlagen und 
ein Bedarf an der Bespielbarkeit natürlicher Elemente wie Bach und Gehölze zur Er-
höhung des Spielwertes. Der Kinderspielplatz wird unter Beachtung der Hinweise aus 
dem Kinderspielplatzbedarfsplan umgestaltet. Die Ergebnisse der Kinder- und Jugend-
beteiligung werden bei der Objektplanung für den Kinderspielplatz berücksichtigt. (siehe 
Anlage 2, Pkt. 6.1 - 8.7) 

 
Die aus der Öffentlichkeitsbeteiligung und Abwägung resultierenden Änderungen im Entwurf 
sind im Plan in Anlage 4 plakativ dargestellt. Diese von den Bürgern gewünschten Anregun-
gen wurden berücksichtigt und sind in einem neuen Entwurf für den Kernbereich Spie-
lort/Poppenbütteler Straße eingeflossen (siehe Anlage 5). 
 
Folgende Punkte sind jedoch noch offen und werden in separaten Planungen weiter verfolgt: 
 
1. Überarbeitung des vorhandenen Spielplatzes gemäß der Vorgaben des Kinderspiel-

platzbedarfsplanes unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Kinder- und Jugendbetei-
ligung 

2. Verbesserung der Übersichtlichkeit der Wegeführung entlang der Lärmschutzanlage zur 
Poppenbütteler Straße 

 
 
Ausblick: 
 
Die Ergebnisse der Beteiligung und der Abwägung werden der Öffentlichkeit in einem Rück-
kopplungstermin voraussichtlich im Juli vorgestellt.  
 
Mit einem Vergabeverfahren wird ein Planungsbüro beauftragt, die Objektplanung in die Aus-
führungsplanung zu überführen. Mit der Umsetzung der Maßnahmen wird im Herbst 2015 
begonnen. 
 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Dokumentation der Ergebnisse des Workshops vom 09.05.2015 
Anlage 2: Abwägung der Ergebnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung 
Anlage 3: Vorentwurf Kernbereich Spielort/Poppenbütteler Straße 
Anlage 4: Planänderungen nach Öffentlichkeitsbeteiligung Kernbereich Spielort Poppenbüt-

teler Straße 
Anlage 5: Entwurf nach Öffentlichkeitsbeteiligung Kernbereich Spielort/Poppenbütteler 
 Straße 
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Sachbearbeiter/in Fachbereichs-
leiter/in 

Amtsleiter/in mitzeichnendes Amt (bei 
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BESCHLUSSVORLAGE 

  Vorlage-Nr.: B 15/0259 

6013 - Team Stadtplanung Datum: 04.06.2015 

Bearb.:  Helterhoff, Mario Tel.: -208 öffentlich 

Az.:  6013/Herr Mario Helterhoff -lo  

 

Beratungsfolge Sitzungstermin Zuständigkeit 
 

Ausschuss für Stadtent-
wicklung und Verkehr 

18.06.2015 Entscheidung 

 
 

Bebauungsplan Nr. 282 Norderstedt "Kreuzweg", 
Gebiet: nördlich Glashütter Damm/beidseitig Kreuzweg 
hier: Anpassung des Plangeltungsbereiches 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Gemäß §§ 2 ff. BauGB wird die Anpassung des Plangeltungsbereiches des Bauleitplanes, 
Bebauungsplan Nr. 282 Norderstedt "Kreuzweg", Gebiet: nördlich Glashütter Damm / beid-
seitig Kreuzweg beschlossen. 
 
Der neue Geltungsbereich ist in der Planzeichnung vom 04.06.2015 festgesetzt (vgl. verklei-
nerte Fassung in Anlage 2). Diese Planzeichnung ist Bestandteil des Beschlusses. Die Ge-
bietsbezeichnung wird hiermit geändert in: nördlich Glashütter Damm / östlich Kreuzweg. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Verfahren für diesen Geltungsbereich fortzuführen. 
 
Für das neue Plangebiet werden weiterhin folgende Planungsziele angestrebt: 
 

 Festsetzung von Bauflächen für Einfamilienhäuser / Doppelhäuser; 

 Festsetzung von Eingrünungsmaßnahmen und großzügigen Grünflächen 

 Festsetzung der Ausgleichsmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches 

 Festsetzung von Fuß- und Radwegeverbindungen 

 Festsetzung der Verkehrsführung vor dem Hintergrund einer Minimierung des Ein-
griffs (Baumerhalt / Baumschutz). 

 
Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Ausschussmitglieder/Stadtvertreter von der 
Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie waren weder bei der Beratung noch bei der 
Abstimmung anwesend: ... 
 
 
Sachverhalt 
 
Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan 282 wurde am 06.05.2010 gefasst. An-
lass war ein Antragsschreiben der Grundeigentümer, mit dem Ziel auf diesen Flächen Woh-
nungsbau mit Einfamilien- und Doppelhäusern zu errichten (siehe Anlage 1, bisheriger Plan-
geltungsbereich). 
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Am 03.11.2011 hat der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr die frühzeitige Beteili-
gung der Öffentlichkeit beschlossen (Planzeichnung der frühzeitigen Beteiligung siehe Anla-
ge 3). Die Beteiligung wurde durchgeführt und die Ergebnisse dem Ausschuss am 
15.11.2012 vorgelegt. 
 
Die anschließende Weiterentwicklung des Bebauungsplanes unter Berücksichtigung der 
beschlossenen Abwägungsergebnisse stellte sich kompliziert und relativ langwierig dar. Es 
stellte sich heraus, dass für einen der drei Grundeigentümer (westlich Kreuzweg) zum der-
zeitigen Zeitpunkt eine Entwicklung der Fläche, die nur mit einer Einstellung der derzeitigen 
Nutzungen einhergehen kann, nicht in Betracht kommt. 
 
Somit stehen für eine kurzfristige Entwicklung nur noch die Flächen östlich des Kreuzwegs 
zur Verfügung. Mit den beiden Eigentümern konnte nach zahlreichen und langwierigen Ge-
sprächen eine vertragliche Basis für die Weiterentwicklung dieses Bereiches erarbeitet wer-
den. Dies wurde letztendlich auch dadurch erleichtert, dass neben der Stadt nunmehr nur 
noch ein Vertragspartner am städtebaulichen Vertrag beteiligt ist. 
 
Die Verträge beinhalten auch den Rückbau der landwirtschaftlichen Gebäude zugunsten der 
Möglichkeit an dieser Stelle eine öffentliche Grünverbindung im Übergang zur Tarpenbek-
niederung zu schaffen. 
 
Die Verwaltung hält es für sinnvoll, mit dem Verfahren für die östlich des Kreuzwegs zur Ver-
fügung stehenden Flächen fortzufahren und den Plangeltungsbereich entsprechend anzu-
passen. Auf der hierbei entstehenden voraussichtlich ca.16.000 m² großen Nettowohnbau-
fläche könnten etwa 25 Bauplätze für Einfamilienhäuser entstehen. Mit diesem Verfahren 
kann dem Bedarf nach Einfamilienhäusern entsprochen werden. 
 
Die Entwicklung dieser Fläche sollte nach Vorstellung der Verwaltung aber unter Berücksich-
tigung der Entwicklungspotenziale westlich des Kreuzwegs geschehen. Somit soll die mittel- 
bis langfristige Entwicklungsmöglichkeit auch dieser Flächen gewahrt bleiben. Hier kann 
über ein weiteres Bauleitplanverfahren zu gegebener Zeit zusammen mit dem Eigentümer 
eine Entwicklung durchgeführt werden. Hier kann von ca. 30 Bauplätzen für Einfamilienhäu-
ser ausgegangen werden. 
 
 
Anlagen: 
1. Bisheriger Plangeltungsbereich des Bebauungsplane Nr. 282 „Kreuzweg“ 
2. Neuer Plangeltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 282 „Kreuzweg“ 
3. Planzeichnung (verkleinert) frühzeitige Beteiligung, Ausschuss vom 03.11.2011 
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